
an die Stelle des bisherigen Gläubigers, § 398 BGB. In Anbe-
tracht der obenstehenden Regelungen muß man feststellen,
daß die klagende Partei berechtigt ist, die Ansprüche von
dem beklagten Spediteur geltend zu machen, und sie tritt in
diesem Prozeß aufgrund der Zession der Firma G., die ver-
pflichtet ist, die Leistung zu erfüllen, sowie aufgrund der
Zession der Firma N., die in einem Vertragsverhältnis mit
dem beklagten Spediteur ist, auf. Unabhängig von dem
Obenstehenden muß man feststellen, daß mit der Auszah-
lung der Vergütung, die Berechtigung der Geltendmachung
der Vergütung von dem Verursacher des Schadens, auf die
klagende Partei übergegangen ist, Art. 828 § 1 des bürgerli-
chen Gesetzbuches.

Der Vorwurf der Verjährung der Ansprüche ist fehl-
gehend, da der Kl. die Klage am 8. 7. 1996 eingereicht hat,
also vor dem Ablauf der dreijährigen Verjährungsfrist, die
ab dem sechzigsten Tag nach der Übernahme der Ware
durch den beklagten Spediteur zählt. Das Frachtgut wurde
am 10. 5. 1995 zum Transport übernommen, Art. 32 Abs. 1
Buchst. b CMR.

Der Vorwurf des Fehlens der Reklamation ist unbe-
gründet, weil aufgrund CMR die Reklamation einen nicht
verbindlichen Charakter hat, und die Vorschriften der
CMR machen die Einleitung eines Rechtsstreits von dem
Ausschöpfen der Geltendmachung von Ansprüchen auf die
Reklamationsart nicht abhängig.

Der Umstand, daß das Carnet-TIR Nr. 13835154
nicht reklamiert wurde, sowie daß die russischen Zollbehör-
den durch Vermittlung des Verbands der internationalen
Straßenspediteure den Zollbetrag nicht geltend gemacht
haben, sind keine Gründe zur Annahme, daß das Fracht-
gut Kaugummi dem Empfänger ausgegeben wurde. Auf
dem Frachtbrief befinden sich zwei Stempel, ein recht-
eckiger mit der Nummer 0219 und ein runder mit der
Nummer 219. Aus den Feststellungen des Gerichts ergibt
sich, daß das zentrale Zollamt, in dessen Besitz der Stem-
pel 0219 und das Siegel 219 sind, die Zollabfertigung der
Ware, die laut Frachtbrief Nr. 107447 geliefert wurde, nicht
durchgeführt hat.

Aus dem Obenstehenden ergibt sich, daß das Carnet-
TIR die russischen Zollbehörden nicht erreicht hat, es
konnte also weder reklamiert werden, noch konnte man auf-
grund des Carnet-TIR den Zollbetrag geltend machen. Die
durch den beklagten Spediteur eingereichte Fotokopie der
Quittungen tragen zu der Sache nichts bei, da sich aus dem
Inhalt der Quittungen nur ergibt, daß sich das Fahrzeug des
beklagten Spediteurs von dem 19. bis zu dem 22. 5. 1995 auf
dem gebührenpflichtigen Parkplatz INTER AWTO befand.
Der Aufenthalt des Fahrzeugs des beklagten Spediteurs auf
dem gebührenpflichtigen Parkplatz ist keine Grundlage für
die Verantwortlichkeit des Spediteurs gemäß Art. 17 Abs. 2
CMR und deshalb auszuschließen.

Das Verfahren bezüglich der Summe US-$ 22 351,01 –
die die Differenz zwischen der Summe von US-$ 113 595,07,
die geltend gemacht wird, und der zugesprochenen Summe
von US-$ 91 244,06 ist – und bezüglich der Summe DM
8 125,46 hat das Gericht gemäß Art. 355 § 1 der Zivilprozeß-
ordnung eingestellt, da der Kl. die Klage diesbezüglich mit
rechtlichen Folgen zurückgenommen hat.

Der Kl. ist verpflichtet, die Kosten der Prozeßvertre-
tung in der Höhe von Zloty 5 000 der Versicherungs- und
Rückversicherungsanstalt „P.“ gemäß Art. 98 § 1 der Zivil-
prozeßordnung zu zahlen.

Der beklagte Spediteur ist verpflichtet, der klagenden
Partei die Prozeßkosten in Höhe von Zloty 14 298,52 und
DM 8 852,39 zu erstatten, gemäß dem Inhalt des Art. 100
der Zivilprozeßordnung. Da aus der Summe von Zloty
324 744,28, die in der Klage geltend gemacht wurde, der be-
klagte Spediteur zu der Summe von DM 188 023,24 verur-
teilt wurde, was Zloty 256 395,80 ausmacht, soll man laut
des Prinzips der verhältnismäßigen Kostenteilung anneh-
men, daß der beklagte Spediteur die Verhandlung zu 79 %
und der Kl. zu 21 % verloren haben. Unter Berücksichti-
gung dessen, in welchem Verhältnis die klagende Partei die
Verhandlung gewonnen hat, hat das Woiwodschaftsgericht
den beklagten Spediteur zu 79 % der bezahlten Einschreibe-
gebühren, das heißt, zu der Summe von Zloty 14 092,16, der
Summe von 206,37 als Kosten des Dolmetschens der Aus-
sage der Zeugen durch einen Dolmetscher bei den Gerichts-
verhandlungen, sowie zu der Summe von DM 8 852,39, die
79 % der vereinbarten Entlohnung des Bevollmächtigten des
Kl. laut beigefügtem Vertrag des Auftrags, verurteilt.

Die Summe 193,63 unterliegt der Erstattung der kla-
genden Partei aus dem Konto des Woiwodschaftsgerichts,
als mehrbezahlter Vorschuß für den Dolmetscher.

Einsender: RA Benjamin Grimme, Hamburg

Anm. der Red.: Die Entscheidung wurde von einer
allgemein vereidigten Dolmetscherin und Übersetzerin aus
dem Polnischen übersetzt. Es handelt sich um einen Regreß-
prozeß zu einem Verfahren vor dem LG München, TranspR
1998, 166 ff.

Binnenschiffstransport

Art. 17 Abs. 1 EuGVÜ

Zu den Voraussetzungen einer wirksamen Ge-
richtsstandsvereinbarung gem. Art. 17 Abs. 1 EuGVÜ
bei schriftlicher Bestätigung eines mündlichen Auftrags.

[Leitsatz der Redaktion]

OLG Köln – Schiffahrtsobergericht, Urteil vom
27. 2. 1998 – 3 U 176/96 BSch

(Vorinstanz: AG Duisburg-Ruhrort – Schiffahrtsge-
richt, Urteil vom 4. 11. 1996 – 5 C 16/96 BSch)

Im September 1995 verhandelten die Parteien, die bereits seit
mehreren Jahren in Geschäftsbeziehungen standen, über den Transport
einer Gesamtpartie von 710,5 t Brückenteile ab frei gestaut Schiff Won-
delgem/Belgien bis frei Ankunft Schiff Berlin. Die Gesamtpartie sollte
in mehreren Teillieferungen transportiert werden. Mit Schreiben vom
23. 9. 1995 unterbreitete die Kl. der Bekl. ein Angebot, in dem es u. a.
heißt:
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Entscheidungsgründe:

Die in formeller Hinsicht nicht zu beanstandende Be-
rufung der Kl. hat in der Sache Erfolg. Das Schiffahrtsgericht
hat die Klage zu Unrecht als unzulässig abgewiesen. Entge-
gen seiner Auffassung ist es für die Entscheidung des Rechts-
streits sachlich und örtlich zuständig. Allerdings sind nach
Art. 2 EuGVÜ Personen, die ihren Wohnsitz in dem Ho-
heitsgebiet eines anderen Vertragsstaats haben, grundsätz-
lich vor den Gerichten dieses Staates zu verklagen. Die
Bekl., die ihren Sitz in Belgien hat, wäre somit grundsätz-
lich vor einem belgischen Gericht zu verklagen.

Auch der besondere Gerichtsstand des Erfüllungsor-
tes gemäß Art. 5 Nr. 1 EuGVÜ ist weder bei dem Schiff-
fahrtsgericht Duisburg-Ruhrort noch bei dem LG Berlin ge-
geben. Maßgebend für die Bestimmung des internationalen
Gerichtsstandes des Erfüllungsortes ist diejenige Verpflich-
tung, die den Gegenstand der Klage bildet. Wo diese zu er-
füllen gewesen wäre, richtet sich nach dem materiellen
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Recht, das nach der Kollisionsnorm des mit dem Rechtsstreit
befaßten Gerichts maßgebend ist (vgl. EuGH, NJW 1977,
490 und 491 sowie NJW 1987, 1131; BGH, NJW 1981,
1905; 1994, 2699 f.; 1996, 1819; 1997, 870 f.; OLG Köln,
RIW 1988, 555 f. und OLG Celle, IPrax 1985, 284 (287);
Zöller/Geimer, ZPO, 20. Aufl., Art. 5 EuGVÜ Rn. 2, 4;
MüKo/Gottwald, Art. 5 EuGVÜ Rn. 7, 8).

Gemäß Art. 28 Abs. 1, 4 EGBGB unterliegen Güter-
beförderungsverträge dem Recht des Staates, in dem der Be-
förderer bei Vertragsschluß seine Hauptniederlassung hat,
sofern sich in diesem Staat auch der Verladeort oder der Ent-
ladeort befindet. Der Sitz der Kl. – Duisburg – und der Ent-
ladeort – Berlin – liegen in Deutschland, so daß sich der Er-
füllungsort nach deutschem Recht bestimmt. Gegenstand
der Klage ist das Eisliegegeld als Teil des Frachtanspruchs.
Der Bekl. kann nicht darin gefolgt werden, daß es sich um
einen Anspruch aus ungerechtfertigter Bereicherung gemäß
§ 812 BGB handele; denn es hat keine gesetzliche Hinterle-
gung im Sinne der §§ 373 ff. BGB stattgefunden, bei der der
Schuldner von seiner Verbindlichkeit frei wird. Die Bekl. hat
das Geld lediglich bei ihrem eigenen Prozeßbevollmächtig-
ten in München hinterlegt. Hierdurch ist die Frachtforde-
rung nicht erloschen, sie besteht vielmehr fort und ist durch
die Einwilligung zur Auszahlung an die Kl. zu erfüllen. Für
die Frachtkosten als Geldschuld ist gemäß §§ 269 Abs. 1, 270
Abs. 4 BGB der Sitz des Schuldners Leistungsort (vgl. Pa-
landt/Heinrichs, BGB, 56. Aufl., § 270 Rn. 1; Koller, Trans-
portrecht, 2. Aufl., HGB § 425 Rn. 48). Hinsichtlich des Ge-
richtsstandes des Erfüllungsortes wäre somit ebenfalls das
belgische Gericht international zuständig.

Das Schiffahrtsgericht hat auch zutreffend eine Ge-
richtsstandsvereinbarung nach internationalem Handels-
brauch im Sinne von Art. 17 Abs. 1 c EuGVÜ verneint.
Zwar können Gerichtsstandsklauseln in einem üblicher-
weise einseitig vom Verfrachter ausgestellten Konnosse-
ment unter Art. 17 Abs. 1 c EuGVÜ fallen (vgl. MüKo,
Art. 17 EuGVÜ Rn. 32; Kropholler, Europäisches Zivilpro-
zeßrecht, 5. Aufl., Art. 17 EuGVÜ Rn. 54; EuGH, IPrax
1985, 152). Erforderlich ist aber, daß die Gerichtsstandsklau-
sel tatsächlich auf dem Konnossement abgedruckt ist. Dies
ist bei den von der Kl. verwendeten Formularen nicht der
Fall. Es läßt sich auch nicht feststellen, daß die Konnosse-
mentsbedingungen der Kl. mit ihrer Gerichtsstandsklausel
einem internationalen Handelsbruch entsprächen mit der
Folge, daß sie auch ohne ausdrückliche Einbeziehung Ver-
tragsinhalt geworden wären. Allgemein gültige, von einer
anerkannten Stelle aufgestellte AGB wie etwa die ADSp
(vgl. BGH, NJW 1981, 1905) gibt es in der Binnenschiffahrt
nicht. Selbst die sog. Oberrhein-Konnossemente waren nur
von zwei großen Unternehmen aufgestellt worden und wur-
den nicht allgemein in der Branche verwendet. Die Trans-
portbedingungen der einzelnen Frachtführer variieren, ins-
besondere auch im Hinblick auf die verwendete Gerichts-
standsklausel (vgl. Handelsbräuche in der Rheinschiffahrt,
11. Aufl., Gutachten der Schifferbörse Duisburg-Ruhrort
Nr. 6 f.). Zudem ist die Bekl. branchenfremd, und es ist
nichts dafür dargetan, daß sie die „üblichen“ Konnosse-
mentsbedingungen kannte oder hätte kennen müssen.

Die internationale Zuständigkeit des Schiffahrtsge-
richts Duisburg-Ruhrort ergibt sich jedoch aus einer Ge-
richtsstandsvereinbarung gemäß Art. 17 Abs. 1 a EuGVÜ.
Der Frachtvertrag zwischen den Parteien ist aufgrund des
schriftlichen Angebots vom 23. 9. 1995 mündlich bei einem

Telefongespräch zustandegekommen, wie sich aus der Auf-
tragsbestätigung der Bekl. vom 27. 10. 1995 ergibt. Eine aus-
drückliche Gerichtsstandsvereinbarung ist dabei zwar nicht
getroffen worden. Der Kl. kann auch nicht darin gefolgt
werden, daß sich eine solche daraus ergebe, daß auf der lin-
ken Seite ihres Geschäftspapiers der Hinweis „Gerichtsstand
Duisburg-Ruhrort“ befindet. Es ist schon zweifelhaft, ob
diese Worte allein die Vereinbarung eines ausschließlichen
Gerichtsstandes bedeuten sollen oder nur einen Hinweis
darauf geben, daß die Kl. in Duisburg-Ruhrort ihren allge-
meinen Gerichtsstand hat. Wenn man aber eine Gerichts-
standsvereinbarung annehmen wollte, wäre sie aufgrund ih-
res äußeren Erscheinungsbildes gemäß § 3 AGBG überra-
schend und damit unwirksam. Im Kleingedruckten am
linken Rand, das bei einer aktenmäßigen Abheftung nicht
einmal gesehen werden kann oder bei der Übermittlung per
Telefax, wie sie zwischen den Parteien praktiziert worden ist,
möglicherweise nicht bzw. nicht einwandfrei leserlich wie-
dergegeben wird, braucht ein Vertragspartner nicht mit ei-
ner Gerichtsstandsklausel zu rechnen. Erst recht gilt im Rah-
men des Art. 17 EuGVÜ, daß unter diesen Umständen nicht
von einem Einverständnis des Vertragspartners mit dem Ge-
richtsstand ausgegangen werden kann. Im übrigen ist dort
auch nicht das Schiffahrtsgericht genannt.

Eine mündliche Gerichtsstandsvereinbarung mit
schriftlicher Bestätigung im Sinne von Art. 17 Abs. 1 a
EuGVÜ – sog. halbe Schriftlichkeit – ist jedoch durch die
Einbeziehung der Übernahme- und Konnossementsbedin-
gungen der Kl. erfolgt, die unter § 27 die Klausel enthalten,
daß als Gerichtsstand für alle Streitigkeiten das Schiffahrts-
gericht Duisburg-Ruhrort vereinbart wird. In dem Angebot
vom 23. 9. 1995 heißt es im Individualtext: „Es gelten unsere
Übernahme- und Konnossementsbedingungen für Binnen-
schiffstransporte.“ Allerdings ist dieses Angebot auf dem
Geschäftspapier der Neptun Transport- und Handels-
GmbH und nicht auf demjenigen der Kl. geschrieben. Es
handelt sich um zwei verschiedene Gesellschaften, die je-
doch denselben Sitz, denselben Geschäftsführer und densel-
ben Disponenten, nämlich den Zeugen D. jun., haben; An-
schrift, Telefax- und Telefonnummer der beiden Gesellschaf-
ten sind identisch. Ferner stimmen die von ihnen
verwendeten „Übernahme- und Konnossementsbedingun-
gen für Binnenschiffstransporte“ wörtlich überein. Bei die-
ser Sachlage kommt dem Umstand, daß für das Angebot das
„falsche“ Briefpapier verwendet worden ist, keine Bedeu-
tung zu. Der Bekl. war es offenbar gleichgültig, welche der
beiden Gesellschaften die Transporte durchführte. Sie hat
während der seit 1987 währenden Geschäftsbeziehungen
stets nur an „Neptun GmbH“ adressiert. Während dieses
Zeitraums haben geschäftliche Kontakte der Bekl. zu bei-
den Gesellschaften bestanden, wie sich aus der vorgelegten
Korrespondenz ergibt. Unstreitig ist jedenfalls, daß der
Frachtvertrag im vorliegenden Fall mit der Kl. geschlossen
worden ist.

Der in dem Bestätigungsschreiben der Bekl. vom
27. 10. 1995 enthaltene Satz „weitere Bedingungen laut
Ihrem Angebot vom 23. 9. 1995“ bezieht sich entgegen der
Auffassung des Schiffahrtsgerichts nicht nur auf die techni-
schen Details der Transportdurchführung, sondern auch auf
die Vereinbarung der Übernahme- und Konnossementsbe-
dingungen der Kl. Jedenfalls mußte die Kl. dies so verste-
hen. Die Bekl. behauptet selbst nicht, daß sie etwa bei der
mündlichen Auftragserteilung der Geltung der Konnosse-
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mentsbedingungen widersprochen hätte. Der in dem Bestä-
tigungsschreiben rechts unten enthaltene vorformulierte
Hinweis auf die umseits abgedruckten Einkaufsbedingun-
gen der Bekl. steht nicht entgegen, da die Individualverein-
barung vorgeht. Im übrigen sind der Hinweis und die Ein-
kaufsbedingungen selbst in niederländischer und französi-
scher Sprache abgefaßt. Hier war aber Verhandlungs- und
Vertragssprache zweifelsfrei Deutsch, wie dies auch schon
bei den früheren geschäftlichen Kontakten der Parteien –
abgesehen von einer Bestellung aus dem Jahr 1987 – der Fall
gewesen war. Nach herrschender Meinung reicht ein Hin-
weis auf AGB in einer von der Heimatsprache des Adressa-
ten abweichenden Sprache nur dann aus, wenn sich der Ver-
tragspartner vorbehaltlos auf die Verwendung dieser Sprache
als Verhandlungs- und Vertragssprache eingelassen hat oder
entsprechende Sprachkenntnisse bei der Art des Geschäfts
zu erwarten sind, wie z. B. die Verwendung der englischen
Sprache im Seehandel (vgl. Wolf/Horn/Lindacher, AGBG,
3. Aufl., § 2 Anhang Rn. 40; Kropholler, a. a. O., Art. 17
EuGVÜ Rn. 34; BGH, NJW 1996, 1819). Wenn die Bekl.
tatsächlich mit der Einbeziehung der Konnossementsbedin-
gungen der Kl. nicht einverstanden gewesen sein sollte, hätte
sie also – gerade auch im Hinblick auf den Satz „weitere
Bedingungen laut Ihrem Angebot. . .“ – deutlich in deut-
scher Sprache darauf hinweisen und ggfls. eine deutsche
Übersetzung ihrer AGB beifügen müssen. Da dies nicht ge-
schehen ist, liegt kein wirksamer Hinweis auf widerspre-
chende AGB vor, so daß es auf die diesbezügliche Problema-
tik und die hierzu von Rechtsprechung und Literatur ent-
wickelten Lösungsmöglichkeiten (vgl. BGH, NJW 1985,
1839 und 1991, 1606; Palandt/Heinrichs, AGBG, § 2
Rn. 27 ff. m. w. N.) nicht ankommt.

Die Konnossementsbedingungen der Kl. sind somit in
den Frachtvertrag zwischen den Parteien einbezogen wor-
den. Soweit die Kl. meint, die Wirksamkeit ihrer Einbezie-
hung setze nicht voraus, daß die Bekl. von ihnen Kenntnis
genommen habe, kann ihr jedoch nicht gefolgt werden. Al-
lerdings bedarf es nach deutschem Recht im kaufmännischen
Verkehr grundsätzlich nicht der Beifügung der in Bezug ge-
nommenen AGB. Von einem Kaufmann kann vielmehr er-
wartet werden, daß er ihm unbekannte AGB anfordert; an-
derenfalls ist von einem Verzicht auf Kenntnisnahme auszu-
gehen (vgl. BGH, NJW 1982, 1749 ff.; Wolf/Horn/
Lindacher, AGBG, § 2 Rn. 38, 69; Palandt/Heinrichs,
AGBG, § 2 Rn. 26). Das europäische Recht ist jedoch bezüg-
lich einer Gerichtsstandsvereinbarung strenger. Nach einhel-
liger Meinung muß der Vertragspartner vor Vertragsschluß
Gelegenheit gehabt haben, von der Gerichtsstandsklausel
Kenntnis zu nehmen. Die die Gerichtsstandsklausel enthal-
tenden AGB müssen ihm daher mit dem Angebot, auf das
Bezug genommen worden ist, tatsächlich zugegangen sein.
Etwas anderes gilt nur im Rahmen der Formalternative b
von Art. 17 Abs. 1 EuGVÜ – Vertragsschluß in einer Form
entsprechend den Gepflogenheiten zwischen den Parteien –:
Wird ein Vertrag im Rahmen laufender Geschäftsbeziehun-
gen zwischen den Parteien mündlich geschlossen und liegen
diesen Beziehungen in ihrer Gesamtheit die eine Gerichts-
standsklausel beinhaltenden AGB der einen Partei zu-
grunde, so würde die Berufung der Gegenseite auf den
Formmangel gegen Treu und Glauben verstoßen (vgl.
EuGH, NJW 1977, 494 und 495 sowie IPrax 1985, 152 ff.;
BGH, NJW 1994, 2699; OLG Celle, IPrax 1985, 284 (286);
OLG Köln, RIW 1988, 555 (557); Senat, ZfB 1991, 877; Zöl-

ler/Geimer, Art. 17 EuGVÜ Rn. 9 ff.; MüKo/Gottwald,
Art. 17 EuGVÜ Rn. 19, 22 ff.; Kropholler, a. a. O., Rn. 33,
37 ff.; Wolf/Horn/Lindacher, AGBG, § 2 Anhang Rn. 97 ff.,
103).

"���� ���	�����
��'�� ���( ������'��( '�'�%��� B7	� 7	��� (��
)������������%�(��'��'�� (�� )�� (�� 1�'�%�� ��� �.� �� ��� ��?
�������' ��:6� %��'�&�* '�� @	:6 (�� /�'�%��� (�� #�7���	�&�	6�� ���6�
I�(�:6 &���� (	+ (�� #�$�� ��� %������ ��� 0:6���%�� ��� E� .� ��� �*%��?
�	�(� %�$����� 6	���� "�� 0��	� ��� �	:6 (�� 1���	'� (�� B��'�� "�
(	��� �*%��
��'�� (	+ (�� #�$�� (�� )������������%�(��'��'�� ��
C	*�
 ��� 
�'�'	�'�� 7	���� "�� B��'� 6	� %�$��(��� ��� 6	*���� (	?
�	�� �*%�� ��� ;&	�(��:6� 	� (�� �	(��' (�� 0:6�&&�� 8��%���9 '����������
1�& ����&����:6� #���� (�� "���$���� (�� #�$�� 3���� ��� 6	%� �� (�����
(�� )������������%�(��'��'�� 	� E� .� ��� ��� #���& 
�'��	�(�� 1��
�� 	� �� .� ��� 3���� �� ����&������ 6	%�� ����� (�� ������	'�� %�� (�����
��:6 ��:6� ���'����&&�� '�7����� #�� ����� ,���&��	� 	� �(�� �� (��
�A� .� ��� 6	%� (����� ��� 	%�� ������'�� '�6	%�� /� � (�� B��'� � 6	%�
�6� (	�	:6 '�&�	'�� #�� (����� ,���&��	� ����� ��� (	�� (�� ,�-� (��
)������������%�(��'��'�� �� ���
����� (��:6'�'	�'�� ��( 6	*����
���%����(��� �*%�� (	� ;&	�(��:6� ��( (	� 0:6�&&	6���'���:6� '�����?
:6��� /� 6	%� %�� (�� 
����	*:6 �*%�� (�� $�*�&��'�� #�
��6��'�� 
7�?
�:6�� (�� ;	������ 	�:6 
�� 1��(��:$ '�%�	:6�� (	+ (�� )�� ��� 	�&?
'���( �6��� 1
# 7����� &�* � (�� #�$�� 	�%����� 7��(�� #�� (�� �	:6&��?
'��(�� 1�'�%���� 6	%� �� (	��� (	��� $���� ��$�	�6��� 	�&$����� (��
#�(��'��'�� (�� )�� 	�&'�&�*6�� ��( (��� 
��	*�
��:6 ��:6 ����	� %�� (��
1�&��	'�%���	*��'��'�� '��	��

"�� 0��	� 6	*�� (�� 1���	'� (�� B��'�� "� &�* � '�	�%6	&�� "��
B��'� 6	� (��	������� ��( �� ��:6 7�(������:6�&��� (�� 2�6	�� (�� ���
(�� "���$��� (�� #�$�� '�&�*6���� ,���&��	�� '��:6��(���� 
�'�� (��
=�:6��'$��� (�� "	��������' (�� B��'�� "� ����:6� 	�:6 ��:6� (�� ��?
��	�(� (	+ (�� #�$�� (�� )������������%�(��'��'�� (�� )�� �� >�%��	�
���E ������ 	�'�&��(��� ��( 
�'��	�(� %�$����� 6	�� "��� �	*+� ��:6�
(�� 0:6��+ 
�� (	+ ��� �6� �� C	*�
 ��� �	��	*:6��:6 ��:6� 
�'�'	�'��
7	*���� "�� 1�&&��(����' 
�� �������� B����(��' �� >�%��	� ���E
�	*+� ��:6 
�� ����� (	��� ��$�	*���� (	+ (�� #�$�� (�� )������������?
%�(��'��'�� 
7��:6��
�����:6 �� �6��� #�����% �����'� ��( ��� (	6��
������
��� ��:6� '���&%	� 6	���� B�� 	�(���� ���:6���� �� 	�:6 ��:6� 	��?
'��:6������� (	+ ��� (�� )������� ��� (�� )������������%�(��'��'��
(�� )�� '����'��� 6	�� �� (���� 1�����* :6� 	�& B	6���' ��� /�����'�'��(
	%
�7�6���G (��� �� >�%��	� ���E 7	��� (�� ;	������ (��7�'�� %������
�� 0����� '��	����

/� %����6�� 	�:6 $���� B7��&�� 6����:6���:6 (�� 
�	�%7�* �(�'?
$��� (�� B��'�� "� 1����� (�� ����	�(� (	+ (�� B��'� (�� 0�6� (��

��:6	*&��&�* 6���� ��( C����6	%��� (�� )�� ��7�� (���� "�������� ���
��( (��6	�% ��� ��*'��:6�� 2�������� 	� 1��'	�' (�� =�:6��������� 6	��
���:6� 6���&�* � ��:6� 	��� @	:6 (�� �����*���:6�� /��(��:$� (�� (�� 0��	�
��� (�� B��'�� �� (�� 0��
��' ��� .A� �� ���� '�7����� 6	�� ��� ��
������6� (	��� �*%��
��'�� (	+ ��:6 (�� B��'� %�� ������ 1���	'� 	� (��
�	6�6��� '�6	���� 6	��

Nach alledem steht fest, daß die Konnossementsbe-
dingungen der Kl. der Bekl. jedenfalls seit März 1995 zur
Kenntnis gelangt waren und seither den Geschäftsbeziehun-
gen der Parteien zugrundegelegt worden sind. Die Bekl.
hatte somit in zumutbarer Weise Gelegenheit, auch von der
Gerichtsstandsklausel Kenntnis zu nehmen, zumal die Zu-
ständigkeit des Schiffahrtsgerichts nach der Aussage des
Zeugen D. anläßlich des um den 10. 3. 1995 geführten Tele-
fonats angesprochen worden war. Sollten die Konnosse-
mentsbedingungen in der Zeit ab März 1995 im Betrieb der
Bekl. verloren gegangen sein, hätte sie sie ggfls. neu anfor-
dern müssen. Da sie dies vor Erteilung des hier streitigen
Auftrags nicht getan hat, verstößt ihre Berufung auf man-
gelnde Kenntnisnahme gegen Treu und Glauben.

Einer weiteren Aufklärung zu der Frage, ob die Kl.
der Beklagten ihre Konnossementsbedingungen bereits zu
Beginn der Geschäftsbeziehungen der Parteien im Jahr 1987
überreicht hatte, bedurfte es nicht mehr; denn es reicht aus,
daß die Bekl. hiervon im März 1995 Kenntnis erlangt hatte,
und sie in der Folgezeit den Geschäftsbeziehungen der Par-
teien bei den nachfolgenden Aufträgen zugrundegelegt wor-
den sind.
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Einsender: VRiOLG Lothar Jaeger, Köln

§ 34 BinSchG a. F.; Abkommen von Bratislava

Auf der Donau besteht, auch im internationalen
Verkehr, kein Handelsbrauch, wonach Grünkoks in ge-
deckten Bargen zu befördern ist.

[Leitsatz der Redaktion]

LG Mannheim, Urteil vom 22. 4. 1999 – 24 c O
6/98 – rechtskräftig

Die Parteien befassen sich mit der Durchführung von Frachtauf-
trägen in der Binnenschiffahrt.
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Entscheidungsgründe:

Die Klage ist zulässig und im Hauptantrag voll be-
gründet; lediglich im Zinsantrag war sie zum Teil abzuwei-
sen.

1. Nach dem auf die Rechtsbeziehungen zwischen
den Parteien anzuwendenden Bratislava-Abkommen stehen
der Kl. für eine Fehlfracht 50 % des vereinbarten Frachtloh-

nes zu. Höhenmäßig ergibt sich damit unstreitig die Klage-
forderung.

2. Vorliegend war eine Fehlfracht gegeben:
Die von der Klägerseite zur Verfügung gestellten und

von der Bekl. nicht abgenommenen Bargen entsprachen den
Vorgaben des Frachtvertrages zwischen den Parteien.

Insbesondere war die Kl. nicht verpflichtet, für den
beabsichtigten Transport von Grünkoks gedeckte Bargen
zur Verfügung zu stellen.

Der Sachverständige St. hat zu der streitigen Frage in
seinem Gutachten nebst Nachtragsgutachten, die er im Ter-
min vom 11. 3. 1999 noch mündlich erläutert hat, im einzel-
nen Stellung bezogen. Zwar hat er den Vortrag der Kläger-
seite, es sei erforderlich, Grünkoks in offenen Bargen zu
transportieren, weil er Dämpfe entwickle, die bei verschlos-
sener Ladung gefahrträchtig würden, nicht bestätigt. Eben-
sowenig bestätigte er allerdings den Vortrag der Beklagten-
seite, der Transport von Grünkoks in offenen Bargen sei un-
möglich, da es sich um nässeempfindliche Ware handle:
Grünkoks sei nicht nässeempfindlich und werde unter be-
stimmten Umständen sogar während längerer Transport-
dauer benäßt.

Entscheidend für den vorliegenden Fall sind die Äuße-
rungen des Sachverständigen, es sei üblich, auf der Donau
Grünkoks mit offenen (ungedeckten) Bargen zu transpor-
tieren; es sei im Donau-Verkehr weder allgemeinhin, noch
speziell für den Transport von Grünkoks üblich, ohne be-
sondere Erwähnung im Frachtvertrag gedeckte Bargen zu
verwenden; ebensowenig sei richtig, daß bei internationalen
Transporten im Donau-Verkehr ungedeckte Bargen völlig
unbekannt seien.

Gedeckte Bargen würden auch nicht generell deshalb
geschuldet, weil nach Art. 7 Ziff. 4 des Bratislava-Abkom-
mens Schiffsräume verschließbar sein müßten und ein Ver-
schluß offener Bargen nicht möglich sei: Die betreffende Be-
stimmung des Bratislava-Abkommens finde dort Anwen-
dung, wo eine Zollverschlußeinrichtung vorhanden sei,
fordere aber nicht grundsätzlich das Vorhandensein von Ma-
gazinverschlüssen und damit gedeckten Schiffen.

Das Gericht schließt sich den Ausführungen des Sach-
verständigen nach der entsprechenden eigenen Prüfung an.

Die von der Beklagtenseite vorgelegten verschiedenen
Stellungnahmen sind nicht geeignet, die Ausführungen des
Sachverständigen entscheidend in Zweifel zu ziehen:

Sie belegen nicht einen Handelsbrauch, für den Trans-
port von Grünkoks im Donau-Verkehr nur gedeckte Bargen
zu verwenden, sondern äußern sich dahingehend, derglei-
chen sei ratsam oder empfehlenswert. Daß es – und zwar
vor allem aus Sicherheitsgründen (Diebstahlsschutz) emp-
fehlenswert sein könnte, speziell Ware, die aus dem Osten
komme, mit gedeckten Bargen zu fahren, hat auch der Sach-
verständige ausgeführt. Gleichzeitig hat er aber darauf hin-
gewiesen, gerade bei Kokstransporten würden meist offene
Fahrzeuge verwendet, um eine der Tragfähigkeit des Fahr-
zeuges entsprechende Auslastung zu erreichen. Das relativ
geringe spezifische Gewicht von Koks führe dazu, daß
Schiffe über die Luken hinaus beladen würden und daher
auch Fahrzeuge mit Lukendeckel die Ladung offen trans-
portierten.

Damit war der Klage im Hauptantrag in vollem Um-
fang stattzugeben.

3. Zinsen standen der Kl. ab dem von ihr geltend ge-
machten Zeitpunkt, aber – nachdem die Beklagtenseite die
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